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Pilot:innenlizenz beantragen

Wenn Sie die Ausbildung als Pilot:in absolviert und den Prüfungsflug bestanden haben, 
können Sie Ihre Pilot:innenlizenz beantragen, um alleine fliegen zu dürfen.

Basisinformationen

Nachdem Sie in Ihrer Ausbildung zur Pilotin oder zum Piloten die praktische Prüfung 
erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten Sie nicht automatisch die Pilot:innenlizenz. Sie 
müssen diese beantragen.

Dies gilt für folgende Pilot:innenlizenzen: 

Flugzeuge und Hubschrauber nach Sichtflugregeln
Leichtluftfahrzeuge nach Sichtflugregeln
Segelflugzeugen nach Sichtflugregeln
Freiballone

Voraussetzungen

Sie haben die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und die praktische Prüfung 
bestanden.
Sie erfüllen das Mindestalter für die jeweilige Fluglizenz: 

Segelflugzeuge (SPL) und Freiballone (BPL): 16 Jahre
Leichtflugzeuge-Lizenz (LAPL) und Privatpilot:innenlizenz (PPL): 17 Jahre

Sie sind persönlich zuverlässig und haben keine Vorstrafen.

Ablauf
Der Antrag auf Lizenzerteilung ist bereits mit der Empfehlung zur praktischen Prüfung 
erfolgt.
Sobald Sie die praktische Prüfung bestanden haben und das Prüfungsprotokoll 
vorliegt, wird Ihnen die Lizenz erteilt. 

Diese wird Ihnen per Post zugeschickt.
Das gesamte Verfahren wird in der Regel per E-Mail durchgeführt.

Wenn Sie Fragen zu den Formularen haben, können Sie sich an die zuständige Stelle 
wenden.
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Benötigte Unterlagen
Antrag
Medizinisches Tauglichkeitszeugnis:  

Für Leichtflugzeugpilotenlizenz  (LAPL) Segelflugzeugpilotenlizenz (SPL) und 
Ballonpilotenlizenz (BPL): Klasse LAPL
Für Privatpilotenlizenz (PPL) Klasse 2

Persönliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde
Aktueller Auszug aus dem Fahreignungsregister
Zuverlässigkeitsüberprüfung nach dem Luftsicherheitsgesetz bei Luftfahrzeugen mit 
einem Motor
Abschlusszeugnis mit Nachweis der Ausbildungsorganisation über die Ausbildung
Prüfungsprotokoll
Sprachnachweis bei Motorfluglizenzen
Funksprechzeugnis BZF oder AZF
Bei minderjährigen Bewerberinnen und Bewerbern:  

Erlaubnis der Eltern beziehungsweise der gesetzlichen Vertreterinnen oder 
Vertreter

Zuständige Stellen

Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation | Referat 33 - 
Luftverkehr, Flugplätze, Luftfahrtbehörde

+49 421 361 98210
Katharinenklosterhof 3, 28195 Bremen
Website
luftfahrt@haefen.bremen.de

Formulare

Formulare der Luftfahrtbehörde 

Gebühren / Kosten

50,00 EUR bis 70,00 EUR für die Erteilung der Lizenz. 
15,00 EUR bis 35,00 EUR für den erstmaligen Spracheintrag. 
50,00 EUR bis 180,00 EUR für die Überprüfung der bei der Anmeldung zur Ausbildung 
vorzulegenden Unterlagen sowie Prüfung der fachlichen Voraussetzungen.

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation/die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation-referat-33-luftverkehr-flugplaetze-luftfahrtbehoerde-204506
https://www.haefen.bremen.de/aussenlandung-oder-aussenstart-24353
mailto:luftfahrt@haefen.bremen.de
https://www.haefen.bremen.de/formulare-und-publikationen-56333
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Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Die Erteilung einer Lizenz muss die antragstellende Person bis spätestens 6 Monate nach 
dem Zeitpunkt beantragen, zu dem die praktische Prüfung erfolgreich absolviert wurde.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

1 Woche bis 2 Wochen

Rechtsgrundlagen
§ 7 Verordnung über Luftfahrtpersonal (LuftPersV)
Anhang I FCL.015, Verordnung (EU) Nummer 1178/2011 zur Festlegung technischer 
Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf das fliegende Personal in der 
Zivilluftfahrt
Anhang III SFCL.015, Durchführungsverordnung (EU) 2018/1976 der Kommission zur 
Festlegung detaillierter Vorschriften für den Flugbetrieb mit Segelflugzeugen
Anhang III BFCL.015, Verordnung (EU) 2018/395 zur Festlegung detaillierter 
Vorschriften für den Flugbetrieb mit Ballonen
§ 4 Luftverkehrsgesetz (LuftVG)
Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung (LuftKostV)

Weitere Informationen
Luftfahrt in Bremen

Aktualisiert am 07.04.2026

https://www.gesetze-im-internet.de/luftpersv/__7.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02011R1178-20221030&qid=1676273158055&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02018R1976-20211115&qid=1676272297522&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02018R0395-20211115&qid=1676272404500&from=DE
https://www.gesetze-im-internet.de/luftvg/__4.html
https://www.gesetze-im-internet.de/luftkostv/anlage.html
https://www.haefen.bremen.de/luftfahrt-1473
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